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Arm 70%

Ärm Uis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %

Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 7o

Hand 55Yo

Daumen 20%

Zeigefinger 10%

andlrerFinger 5%

e"in uo"t där Mitte des oberschenkels 70 %

Bein bis zur Milte des Oberschenkels 60 %

ä"in Oit unterhalb des Knies 50 %

Aein Uis zur Mitte des Unterschenkels 45 %

Fuß 40%

große Zehe 2"':
andere Zehe z to

Auge 50%

Ge-hör auf einem Ohr 30 %

Geruchssinn 10 o/o

Geschmackssin n 5 %

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entspre-

chende Teil des jeweiligen Prozentsatzes'

i..i.Z.z.z Für aniere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der ln-

""f,Oiatr'r"d 
danach, inwieweit die normale körperliche oder geistige

Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist' Dabei sind ausschließlich

medizin'lsche 
-Gesichtspunkte 

zu berücksichtigen'

;.1n.i Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren

;;;kil""" bereits vor dem unfall dauernd beeinträchtigt, wird der lnvali-

iiläitgr;l t; oi; vorinvalidität gemindert' Diese ist nach Ziffer 2'1'2'2'1

und Ziffer 2.1'2'2.2 zu bemessen'

).1.i.ü.q Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall

Ul".tra"ntigt, werden die nach den vorstehenden Bestimmungen ermit-

iJt"n rnuuriäitatsgrade zusammengerechnet' Mehr als 100 % werden

iedoch nicht berücksichtigt.
2.t.2.3 Stirnt di" versicherte Person

-'"u, ,ntafftt"tder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder

- öüi"nguftig aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem Unfall'

ino *är ein Anspruch auf lnvaliditätsleistung entstanden' leisten wir

nach dem lnvaliditätsgrad, mifdem aufgrund der äztlichen Befunde zu

rechnen gewesen wäre.

Sie ist von lhnen spätestens vier Monate nach Eintritt des Unfalls unter

Voitugu 
"in"t 

ärztlichen Attestes bei uns geltend gemacht worden'

2.3.1.2 Arl und Höhe der Leistung

Wüt"ttrc" die verbesserte Übergängsleistung in Höhe der Hälfte der ver-

einbarten Versicherungssumme'
2.3.2 Leistung sechs Monate nach dem Unfallereignis

2.3.2.1 Voraussetzungen für die Leistung :

öiä nottuf" körpeilicÄe oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten

F"iron iti it beruflichen odeiaußerberuflichen Bereich unfallbedingt

- 
"u"n 

Änf"W 
"on 

sechs Monaten vom Unfalltag an gerechnet und

- ohn" tttit*irt ung von Krankheiten und Gebrechen noch um mindestens

50 % beeinträchtigt.
Die-Beeintrachtigung nat innerhalb der sechs Monate ununterbrochen

["rt"nO"n. Sie üt vän lhnen spätestens sieben Monate nach dem Ein-

lritt J"" ünt"rr. unter Vorlage äines ärztlicnen Attestes bei uns geltend

gemacht worden.
2.3.2.2 Ari und Höhe der Leistung:

Wü."nf"n die verbesserte Übergangsleistung in Höhe der vereinbarten

ültJ"n.ir.g*umme. Haben Si; be;eits eine Leistung nachZifter 2'3'1

;;it"; *iä oi"t" auf einen Anspruch aus Ziffer 2'3'2 angerechnet'

2.4 Tagegeld
2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung:

Die versicherte Person ist unfallbedingt

- in derArbeitsfähigkeit beeinträchtigt und

- in ärztlicher Behandlung'
2.4.2Höhe und Dauer der Leistung:

ö"t mg"g"ld wird nach der vereiibarten Versicherungssumme berech-

""t. 
g.-*iru nach dem festgestellten Grad der Beeinträchtigung der Be-

,drtätigk"ii oo"r Beschäftiiung abgestuft' Wir z.ahlen das Tagegeld für

Oi" d"ü"t o"t ärztlichen eeianitun!, längstens für ein Jahr' vom Unfall-

tag an gerechnet.

2.5 Krankenhaustagegeld
2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung

Z.i.f .f Oi" versichJrte person befindet sich wegen des Unfalls in medi-

rinir.n not*"nOiger vollstationärer Heilbehandlung' Kuren sowie Aufent-

f,äit" in S"n"torLn und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch

2.2 Unfall-Rente
2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung

2.2.1.1 DieVoraussetzungen fÜr eine invaliditätsleistung sind nach Zifier

2.1.1 gegeben.

i^Z.l.ä ö., unfallbedingte lnvaliditätsgrad beträgt mindestens 50 % Die

ffOn" 0"" lnvaliditätsgrades ist näch Ziffer 2'1'2'2 1bis Ziffer 21'2'2'4

una Zittut 3 ermittelt. üereinbarte besondere Gliedertaxen bleiben für die

Feststellung des lnvaliditätsgrades unberücksichtigt'

2.2.2Höhe der Leistung

Wiri"ni"n die Unfall-Ränte in Höhe der vereinbarten Versicherungssum-

me.GreinUarte progressive lnvaliditätsstaffeln oder sonstige Mehrleis-

ir"g"" il l";"ltiitatltutt bleiben für die Feststellung der Höhe der Leis-

tung unberücksichtigt.
Ausschluss der DYnamik

Die Versicherungssumme nimmt an einer für andere Leistungsarten ver-

"inn"rt"n 
Erhöhing von Leistung und Beitrag nicht teil'

2.2.3 Beginn und Dauer der Leistung

;'r.i.1 ü"Unfall-Rente zahlen wir ünter Berücksichtigung von Ziffer9.3

-'iü"X*i*"nO ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat;

- monatlich im Voraus.

z.ii.io" Unfall-Rente wird bis zum Ende des Monats gezahlt' in dem

- die versicherte Person stirbt oder

-*i,lhn"nmitteilen,dasseinenachZifferg.4vorgenommeneNeube.
."rrung ergeben hat, dass der unfallbedingte lnvaliditätsgrad unter

50 % gesunken ist.

2.3 Verbesserte Übergangsleistun g

i.S.t t-"i.tung drei Monate nach dem Unfallereignis

2.3.1.1 Voraussetzungen für die Leistung :

Oi" norm"le körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten

Person ist im beruflichen oder

au ßerberufl ichen Bereich unfallbedingt

- nach Ablauf von drei Monaten vom Unfalltag an gerechnet und

- onn" ftfit*irfung von Krankheiten oder Gebrechen noch um 100 % be-

einträchtigt.
Oiese Aeeiitrachtigung hat innerhalb der drei Monate ununterbrochen

bestanden.

notwendige Heilbehandlung.

2.5.2Höhe und Dauer der Leistung

i.ä.2 r wit zahlen das Krankenhäustagegeld in Hghe ler vereinbarten

lJä"n"rrngr.umme für ieden KalendJrtäg der vollstationären Behand-

r""g,lä"g;tJ.t ledoch füidrei Jahre, vom Unfalltag an gerechnet'

l57.i d"i ambulanten operationen zahlen wir das Krankenhaustage-

gll;i. iött" der vereinbäden Versicherungssumme für drei Kalender-

tage.
z.E:.g Xr"nf"nhaustagegeld wird in zweifacher Höhe der vereinbarten

v"ä"n"i".s*um." g-".änft, wenn sich der Unfall im Ausland ereignete

,"JOi" *"g"" des Un-falles medizinisch notwendige vollstationäre Heil-

ü"n*lt"drm Ausland erfolgte, längstens ledoch für,20 Tage' vom Un'

i"lii;g;; öt""hnet. Dle Buniesrepuolir Deutschland und der ständige

Wohnsitz gelten nicht als Ausland'

2.6 verbessertes Genesungsgeld
2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung

Die versicherte Perion ist aus der vollstationären Behandlung entlassen

*o1O"n una hatte Anspruch auf Krankenhaustagegeld nachZifter 2'5'2'1'

2.6.2 Höhe und Dauer der Leistung

Wir zahlen das Genesungsgeld ftrr die gleiche Anzahl von Kalenderta-

gen, für die wir Krankenhaustagegeld leisten'

ä"ö.t".t iur. r o0 Tage, und zwär in Hohe des versicherten Krankenhaus-

tagegeldes.
2.6.3 Mehrere vollstationäre Krankenhausaufenthalte wegen des selben

üniuff" g"lt"n als ein ununterbrochener Krankenhausaufenthalt'

2.7 TodesfalFLeistung
2.7.1 Voraussetzungen für die Leistung

öi" u.Äi"n"tt" Perlon ist infolge des Ünfalls innerhalb eines Jahres ge-

storben.
Bitte beachten Sie die besondere Pflicht einer rechtzeitigen Anzeige des

Todesfalles nach Ziffer 7.5.

2.7 .2 Höhe der Leistung

Wi=unf"n die Todesfalileistung in Höhe der vereinbarten Versicherungs-

summe.

2.8 Bergungskosten
2.8.1 Voraussetzung für die Leistung

D.re versicherte perJon hat einen urfall erlitten und ein Dritter ist nicht zur

ieirirng uetpfli"htet oder bestreitet seine Leistungspflicht für die Kosten
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nach Ziffet 2.8.2.
2.8.2 Aft der Leistung
Wir ersetzen
- die Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffenflich_

rechtlich oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiensten, soweit
hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden. Diese Kosten er-
setzen wir auch dann, wenn der Unfall unmittelbar drohte oder nach
konkreten Umständen zu vermuten war,

- die Kosten für den ärztlich angeordneten Transport der verletzten per-
son zum Krankenhaus oder zur Spezialklinik,

- den Mehraufwand bei der Rückkehr der verletzten person zu ihrem
ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf ätzfliche Anordnung
zurückgehen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren,

- die zusätzlichen Heimfahrt- oder Unterbringungskosten bei einem Un-
fall im Ausland für mitreisende minderjährige Kinder und den mitreisen-
den Lebenspartner der versicherten Person,

- die Kosten für die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz bei ei-
nem unfallbedingten Todesfall im lnland,

- die Kosten für die Bestattung im Ausland oder die überführung zum
letzten ständigen Wohnsitz bei einem unfallbedingten Todesfall im Aus-
land.

2.8.3 Höhe der Leistung
2.8.3.1 Wir zahlen bis zur Höhe des im Versicherungsschein genannten
Betrages.
2.8.3.2 Bestehen für die versicherte Person bei uns mehrere Unfallver-
sicherungen, wird nur einmal brs zur Höhe des im Versicherungsschein
genannten Betrages geleistet.

2.9 ÖKo-Leistung
2.9.1 Befindet sich die versicherte Person wegen eines Unfalles, der bei
der Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels (vom Besteigen bis
zum Verlassen) in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehand-
lung, wird ein Krankenhaustagegeld in Höhe von EUR 25,00 für jeden Ka-
lendertag der vollstationären Heilbehandlung gezahlt, längstens jedoch
für 5 Tage, vom Unfalltag an gerechnet.
2.9.2 Für die gleiche Anzahl von Kalendertagen, für die Krankenhausta-
gegeld geleistet wird, wird ein Genesungsgeld in Höhe von EUR 25,00
gezahlt.
2.9.3 Bestehen bei uns mehrere Unfallversicherungen mit öKO-Leistung,
können Leistungen nur aus einem dieser Verträge verlangt werden.

2.1 0 Haushaltshilfegeld
2.10.1 Frauen und alleinerziehende Männer, die nach dem Erwachsen-
entarif versichert werden, erhalten bei einer unfallbedingten stationären
Krankenhausbehandlung von mehr als 7 Kalendertagen einen Betrag
in Höhe von 1 ok der versicherten lnvaliditätssumme, höchstens EUR
500,00 für jeden Unfall - auch bei mehreren stationären Krankenhaus-
aufenthalten - einmalig als KapitalbetraE. Dabei wird Ziffer 3 AUB 2011
berücksichtigt.

3. Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?
Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder
Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheits-
schädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich
- im Fall einer lnvalidität der Prozentsatz des lnvaliditätsgrades,
- im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in allen anderen

Fällen die Leistung entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des
Gebrechens,
Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt jedoch die
Minderung.

4. Welche Personen sind nicht versicherbar?
4.1 Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind
Personen, die in ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit der-
art eingeschränkt sind, dass sie für die gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens überwiegend und
auf Dauer fremder Hilfe bedürfen. Dies gilt insbesondere für schwer- oder
schwerstpflegebedürftige Personen im Sinne der Stufen ll und lll der so-
zialen Pfl egeversicherung.
4.2 Der Versicherungsschutz erlischt, sobald die versicherte person nach
Ziffer 4.1. nicht mehr versicherbar ist. Für diese endet gleichzeitig die
Versicherung,
4.3 Den für nicht versicherbare Personen seit Eintritt der Versicherungs-
unfähigkeit entrichteten Beitrag zahlen wir zurück.

5. ln welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:
5.1 .1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseins-
störungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch
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Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den
ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder An-
fälle durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht
waren.
5.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie
vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.
5.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignisse verursacht sind. Versicherungsschutz besteht jedoch,
wenn die versicherte Person auf Reisen im Ausland überraschend von
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. Dieser Versiche-
rungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn eines
Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich
die versicherte Person aufhält. Die Erweiterung gilt nicht bet Reisen in
oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg
herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bür-
gerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen und im Zusammenhang mit
einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den Ländern China,
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA.
5.1.4 Unfälle der versicherten Person
- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach

deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges
Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeugs,

- bei einer mithilfe eines Luftfahrzeugs auszuübenden beruflichen Tätig-
keit,

- bei der Benutzung von Raumfahzeugen.
5.'1.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass
sie sich als Fahrer, Beifahrer oder lnsasse eines Motorfahrzeuges an
Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen übungsfahrten
beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten
ankommt.
5.1 .6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht
sind.
5.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen:
5.2.1 Schäden an Bandscheiben und deren Folgen sowie Blutungen aus
inneren Organen und Gehirnblutungen und deren Folgen. Versicherungs-
schutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfaller-
eignis nach Ziffer 1.3 die überwiegende Ursache ist.
5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen.
5.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am
Körper der versicherten Person. Versicherungsschutz besteht jedoch,
wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische und
-therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall ver-
anlasst waren.
5.2.4 lnfektionen und deren Folgen.
5.2.4.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie
- durch lnsektenstiche oder -bisse oder
- durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen ver-

ursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder später in den
Körper gelangten.

5.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für
- Tollwut und Wundstarrkrampf
- lnfektionen die durch Zeckenbisse verursacht wurden sowie für
- lnfektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallverletzungen,

die nicht nach Ziffer 5.2.4.1 ausgeschlossen sind, in den Körper ge-
langten.

5.2.4.3 Für lnfektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verur-
sacht sind, gilt Ziffer 5.2.3 Satz 2 entsprechend.
5.2.5 Gesundheltsschäden durch Vergiftungen infolge Einnahme fester
oder flüssiger Stoffe durch den Schlund. Versicherungsschutz besleht je-
doch für Kinder, die zum Zeitpunkt des Unfalls das 10. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben. Ausgeschlossen bleiben Vergiftungen durch Nah-
rungsmittel.
5.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn
diese durch einen Unfall verursacht wurden.
5.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche und deren Folgen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen
Vertrag fallende gewaltsame von außen kommende Einwirkung entstan-
den sind.

6. Was müssen Sie
- bei vereinbartem Tarif für Kinder und
- bei Anderungen der Berufstätigkeit oder Beschäftigung beachten?

6.1 Umstellung des Tarifes für Kinder
6.1 .1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem das nach dem Tarif
für Kinder versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet, besteht Versi-
cherungsschutz zu den vereinbarten Versicherungssummen. Danach gilt
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der zu diesem Zeitpunkt gültige Tarif für Erwachsene. Sie haben jedoch

folgendes Wahlrecht:
- Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und wir reduzieren die Versiche-

rungssummen entsprechend.
- Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen, und wir berechnen

einen entsprechend höheren Beitrag.
6.1.2 Über lhr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig informieren. Teilen

Sie uns das Ergebnis lhrer Wahl nicht bis spätestens zwei Monate nach

Beginn des neuen Versicherungsjahres mit, setzt sich der Vertrag ent-
sprechend der ersten Wahlmöglichkeit fort.

6.2 Anderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung
6.2.1 Die Höhe der Versicherungssummen bzw' des Beitrages hängt

maßgeblich von der Berufstätigkeit oder der Beschäftigung der versicher-
ten Person ab. Grundlage für die Bemessung der Versicherungssummen

und Beiträge ist die Gefahrengruppenzuordnung nach den für diesen Ver-

trag gültigen Tarifbestimmungen.
Eine Anderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung der versicherten

Person (Pflichtwehrdienst einschließlich des freiwilligen zusätzlichen

Wehrdienstes, Zivildienst oder militärische Reserveübungen fallen nicht

darunter) müssen Sie uns daher unverzüglich mitteilen, weil die Höhe des

Beitrags maßgeblich von diesen Umständen abhängt'
6.2.2 Errechnen sich bei gleichbleibendem Beitrag nach dem zum Zeit-
punkt der Anderung gültigen Tarif niedrigere Versicherungssummen, gel-

ten diese nach Ablauf von einem Monat ab der Anderung. Errechnen sich

dagegen höhere Versicherungssummen, gelten diese, sobald uns lhre

Erklärung zugeht, spätestens jedoch nach Ablauf eines Monats ab der

Anderung. Die neu errechneten Versicherungssummen gelten sowohl fÜr

berufliche als auch für außerberufliche Unfälle.

6.2.3 Auf lhren Wunsch führen wir den Vertrag auch mit den bisherigen

Versicherungssummen bei erhöhtem oder gesenktem Beitrag weiter, so-

bald uns lhre Erklärung zugeht.

Der Leistungsfall
7. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?

Ohne lhre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir unsere

Leistung nicht erbringen.
7.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbei-

führt, müssen Sie oder die versicherte Person unverzüglich einen Arzt

hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten.

7.2 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versicher-

te Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns unverzüglich zurücksen-
den; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen

in gleicher Weise erteilt werden.
7.3 Werden Arzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Per-

son auch von diesen untersuchen lassen. Die notwendigen Kosten ein-

schließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalls tragen wir.

7 .4 Die Azle, die die versicherte Person - auch aus anderen Anlässen -
behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, Versicherungsträ-
ger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu

erteilen.
7.5 Hat der Unfatl den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stun-

den zu melden, auch wenn uns der Unfall schon angezeigt war' Uns ist

das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen

von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

8. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?
Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 7 vorsätzlich verletzt, verlieren Sie

lhren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Oblie-

genheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere lhres

Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn

wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolgen

hingewiesen haben. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht

grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen,

dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die

Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den

Umfang der Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Oblie-

genheit arglistig verletzt haben. Diese Bestimmungen gelten unabhängig

davon, ob wir ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verlet-

zung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht ausüben.

9, Wann sind die Leistungen fällig?
9.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats - beim Anspruch auf die

lnvalrditätsleistung und die Unfall-Rente innerhalb von drei Monaten - in

Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir einen Anspruch an-

erkennen. Die Fristen beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen:

- Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,
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- beim Anspruch auf lnvalidität und Unfall-Rente zusätzlich der Nachweis

über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die Bemessung
der lnvalidität notwendig ist. Die ärztlichen Gebühren, die lhnen zur

Begründung des Leistungsanspruchs entstehen, Übernehmen wir
- bei lnvalidität bis zu 1%o der versicherten Summe,

- bei Unfall-Rente bis zu 10 % der versicherten Summe
- bei verbesserter Übergangsleistung bis zu 1oÄ der versicherten Sum-

me,
- bei Tagegeld bis zu 1 Tagegeldsatz,
- bei Krankenhaustagegeld bis zu 1 Krankenhaustagegeldsatz.
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.
9.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit lhnen über

Grund und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen'

9.3 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen

wir - auf lhren Wunsch - angemessene VorschÜsse. Vor Abschluss des

Heilverfahrens kann eine lnvaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach

dem Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme bean-

sprucht werden.
9.4 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der lnvalidität jährlich. längstens

bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut äztlich bemessen zu lassen.

Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres vedängert sich die-

se Frist von drei auf fünf Jahre. Dieses Recht muss

- von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere Leisiungspflicht

nach Zilfer 9.1 ,

- von lhnen vorAblauf der Frist ausgeübt werden.

Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere lnvalidi'ätsleistrng. als wir

bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5% jähdictl zu verzinsen

9.5 Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug s,nd ''vir be-

rechtigt, Lebensbescheinigungen anzufordern. Wird die Bescheinigung

nicht unvezüglich übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten

Fälligkeit

Die Versicherungsdauer
1 0. Wann beginnt und wann endet der Vertrag?
Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen?

10.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-

gebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unver-

züglich nach Fälligkeit im Sinne von Ziffer 11.2 zahlen.

10.2 Dauer und Ende des Vertrags
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-

schlossen. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-

gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht lhnen oder uns spä-

testens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres

eine Kündigung zugegangen ist. Bei einer Vertragsdauer von weniger

als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf,

zum vorgesehenen Zeitpunkt. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei

Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes

darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss lhnen

oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-

rungsjahres zugegangen sein.

1 0.3 Kündigung nach Versicherungsfall
Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, wenn wir

eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erho-

ben haben, Die Kündigung muss lhnen oder uns spätestens einen Monat

nach Leistung oder - im Falle eines Rechtsstreits - nach Klagerücknah-

me, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform

zugegangen sein. Kündigen Sie, wird lhre Kündigung sofort nach ihrem

Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kün-

digung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der

laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei lh-
nen wirksam.

10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen Einsätzen

Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person außer Kraft, so-

bald sie Dienst in einer militärischen oder ähnlichen Formation leistet,

die an einem Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Ländern

China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder

USA beteiligt ist.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald uns lhre Anzeige über

die Beendigung des Dienstes zugegangen ist.

Der Versicherungsbeitrag
11, Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?
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11.1 Beitrag und Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beihag enthält die Versicherungsteuer, die Sie
in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.

11.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/
Erster oder einmaliger Beitrag
11 .2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Den ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie - unabhängig von dem
Bestehen eines Widerrufsrechts - unverzüglich nach Zugang des Versi-
cherungsscheins zahlen, jedoch nicht vor dem vereinbarten und im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Die Zahlung gilt als
rechtzeitig, wenn Sie unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsschei-
nes und der Zahlungsaufforderung sowie nach Ablauf der im Versiche-
rungsschein genannten Widerspruchsfrist von 14 Tagen erfolgt. lst die
Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag
nur die erste Rate des Jahresbeitrages.
1 1 .2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschulzes
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern
zu ernem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab
diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur
Zahlung des Beitrages eingetreten sind, sind wir nur dann leistungsfrei,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolgen der
Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht haben.
11.2.3 Rücktritt
Wir können vom Vertrag zurücKreten, solange der Beitrag nicht gezahlt
ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die verspätete Zahlung
nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von lhnen eine
Geschäftsgebühr verlangen.

11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag
11.3.1 Fälligkeit und RechEeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig.
Die Zahlung gilt als rechheitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
11.3.2Vezug
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mah-
nung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu
vertreten haben. Wir werden Sie auf lhre Kosten in Textform zur Zahlung
auffordern und lhnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen
setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn wir darin die rückstän-
digen Beträge des Beitrags sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffern und die Rechtsfolgen angeben, die nach den Ziffern 11.3.3 und
11.3.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. Wir sind berechtigt, Ersatz
des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
11 .3.3 Kein Versicherungsschutz
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug,
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,
wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 1 1 .3.2 Absalz2 daraul
hingewiesen wurden.
11 .3.4 Kündigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug,
können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir
Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2 Absatz 2 darauf hin-
gewiesen haben. Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb
eines Monats den angemahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für
Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
lst die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer be-
rechtigten Einziehung nicht widersprechen, Konnte der fällige Beitrag
ohne lhr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in Text-
form abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt. Kann der fällige Beitrag
nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermächtigung widerrufen
haben, oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Bei-
trag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigl, künftig
Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur
Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hiezu in
Textform aufgefordert worden sind.

1'1.5 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
lst die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate in
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Verzug sind. Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung
verlangen.

11.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit nicht etwas
anderes bestimmt ist, nurAnspruch auf den Teil des Beitrages, der dem
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

11,7 Beitragsbefreiung bei derVersicherung von Kindern
Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben und
- Sie bei Versicherungsbeginn das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet

hatten,
- die Versicherung nicht gekündigt war und
- lhr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht wur-

de, gilt folgendes:
11.7.1 Die Versicherung wird mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Ver-
sicherungssummen bis zum Ablauf des Versicherungsjahres beitragsfrei
weitergeführt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.
11.7.2 Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer Versicherungs-
nehmer, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Weitere Bestimmungen
12. Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten
Personen zueinander?
12.1 lst die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem ande-
ren zustoßen (Fremdversicherung), steht die Ausübung der Rechte aus
dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern lhnen zu. Sie sind
neben der versicherten Person für die Erfüllung der Obliegenheiten ver-
antwortlich.
12.2 Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf lhren Rechtsnachfol-
ger und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.
12.3 Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne unsere Zu-
stimmung weder übertragen noch verpfändet werden.

13. Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
13,1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände
Sie haben uns bis zurAbgabe lhrer Vertragserklärung alle lhnen bekann-
ten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Text-
form gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den
Vertrag mit dem vereinbarten lnhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit
zur Anzeige verpflichtet, als wir nach lhrer Vertragserklärung, aber vor
unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1 in Textform
stellen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf unse-
ren Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem
vereinbarten lnhalt abzuschließen. Soll eine andere Person versichert
werden, ist diese neben lhnen für die wahrheitsgemäße und vollständige
Anzeige der gefahrerheblichen Umstände und die Beantwortung der an
sie gestellten Fragen verantwortlich. Wird der Vertrag von lhrem Vertreter
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen
Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis ge-
habt oder dies arglistig verschwiegen.

13.2 Rücktritt
13.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Um-
ständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies
gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen
unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung
stülzen. lnnerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere
Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die
unser Rücktrittsrecht begründet, Kenntnis erlangen. Der Rücktritt erfolgt
durch Erklärung lhnen gegenüber.
13.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn wir die nicht angezeigten gefahrer-
heblichen Umstände oder deren unrichtige Anzeige kannten. Dasselbe
gilt, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder lhr Vertreter die unrichtigen
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge-
macht haben. Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung
derAnzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
13.2.3 Folgen des Rücktritts
lm Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Treten wir nach
Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versicherungs-
schutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig
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oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ur-
sächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz,
wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.Uns steht der Teil des
Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung ab-
gelaufenen Vertragszeit entspricht.

13.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung
13.3.1 lst unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil lhre Verletzung ei-
ner Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-
ruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat in Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen haben. Dabei haben wir die Umstände an-
zugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. lnnerhalb der Monatsfrist
dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer
Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von
der Verletzung lhrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben. Wir können
uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflichtverletzung nicht be-
rufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten.
Das Kündigungsrecht isl auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
13.3.2 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen
Bedingungen geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf
unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn
wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer An-
zeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen die Vertragsan-
passung innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben
wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. lnner-
halb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur
Begründung unserer Erklärung angeben.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der VerleEung der
Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsanpassung berechtigt, Kenntnis er-
langen.
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannten. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr
als 10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen.

13,4 Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrum-
stände anzufechten, bleibt unberührt. lm Fall der Anfechtung steht uns
der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

14, Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
14.1 DieAnsprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuches.
14.2 lst ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet
worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem lhnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.

15. Welches Gericht ist zuständig?
1 5.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich
die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig
ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zw Zeil der Klageerhebung
lhren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, lhren gewöhnlichen
Aufenthalt haben.
15.2 Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem
Gericht erhoben werden, das für lhren Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort lhres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

'16, Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?
Was gilt bei Anderung lhrerAnschrift?
16.'1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen müssen Sie in
Textform abgeben. Sie sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-
nete Geschäftsstelle gerichtet werden.
16.2 Haben Sie uns eine Anderung lhrerAnschrift nicht mitgeteilt, genügt
für eine Willenserklärung, die lhnen gegenüber abzugeben ist, die Absen-
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dung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift.
Die Erklärung gilt drei Tage nach derAbsendung des Briefes als zugegan-
gen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Anderung lhres Namens.

17. Welches Recht findet Anwendung?
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B. Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (WG)
s1e
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des
Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten lnhalt zu schließen,
erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat,
dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragser-
klärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen
im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet.
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1 ,

kann der Versicherer vom Vertrag zurucktreten.
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt hat. ln diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen"
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz
2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte. Die anderen Bedingungen wercien auf Verlangen des
Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu
vertretenden Pflichfuedetzung ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur
zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in

Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit derAnzeige kannte.
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsände-
rung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der
Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses
Recht hinzuweisen.

s20
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, sind bei der Anwendung des S '19 Abs. 1 bis 4 und des g 21
Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des
Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf,
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig vedetzt wor-
den ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

s21
(1) Der Versicherer muss die ihm nach g 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung
derAnzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte die
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stüUt; er darf nachträg-
lich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, wenn
für diese die Frisl nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
(2) lm Fall eines Rücktrittes nach $ 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn,
die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist.
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
(3) Die Rechte des Versicherers nach $ 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft
sich die Frist auf zehn Jahre.
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s22
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten,bleibt unberührt.

s37
(1) Wird die einmalige oder die erste prämie nicht rech2eitig gezahlt, ist
der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rüiktritt vom
Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nicht_
zahlung nicht zu vertreten.
(2) lst die einmalige oder die erste prämie bei Eintritt des Versicherungs_
falles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,Ls
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertre_
ten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsneh_
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffllligen
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlüng
der Prämie aufmerksam gemacht hat.

s38
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versiche_
rer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah_
Iungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen
angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunüen
sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils ge_
trennt anzugeben.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der prämie oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung
einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlun!
der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Be_
stimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab_
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt
mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden
ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistel; Absatz
2 bleibt unberührt.

G. Gefahrengruppen
Bei den Tarifen für Erwachsene richtet sich der Beitrag für die versicher-
ten Personen, die nicht in einem besonders gefährlichön Beruf tätig sind,
nach der Gefahrengruppe A, B odet C.

Gefahrengruppe A
Personen mit kaufmännischer oder verwaltender Tätigkeit im lnnen_
oder Außendienst, leitend oder aufsichtsführend im Bätrieb oder auf
Baustellen, tätig im Laden, Labor (bei Umgang mit ätzenden, giftigen,
leicht entzündlichen oder explosiven Stoffen =Gefahrengruppe B), im
Gesundheitswesen oder in der Schönheitspflege; z.B. auch technische
Leiter/-in, aufsichtsführende Meisteri-in, Verkaufspersonal.

Gefahrengruppe B
Nicht selbstständige Personen mit körperricher oder handwerkricher Be-
rufsarbeit; z.B. mitarbeitende Meister/-in, Monteure-/in, Arbeiter/_in,
Kraftfahrer/-in, oder tätig mit ätzenden, giftigen, leicht entzündlichen
oder explosiven Stoffen.

Gefahrengruppe C
Selbstständige Personen mit körperlicher Berufsarbeit; z.B. Handwer_
ker/-in, Landwirte^in oder Gärtner/-in. übt eine person auch nur ge-
legentlich Tätigkeiten der Gefahrengruppe B aus, wird der Beitiag
nach der Gefahrengruppe B berechnet, sofern nicht die Voraussetzl
ungen für die Gefahrengruppe C vorliegen. Für personen, die einen
besonders gefährlichen Beruf ausüben, wi;d über die Höhe des Beitrages
von Fall zu Fall entschieden,

Erhöhtes Berufsrisiko:
Bei außertariflichen Risiken, insbesondere bei Artisten/-innen, Vertrags_,
Lizenz, und Berufssporiler/-innen, Rennfahrer/-innen, Rennreiter/_innän,_
Munitionssuch- und -räumtrupps (auch Minen u.a,), Sprengpersonal,
(auch Pyrotechnikern/-innen), Stuntmen, Stuntfrau, Täuchernlinnen und
Tierbändigern/-innen, ist eine Direktionsanfrage erforderlich. Maßgeblich
ist nicht der erlernte, sondern der talsächlich äusgeübte Beruf.

D, Einzel- und Familienversicherung (Tarife für Erurachsene, Kinder
und Angehörige des öffenflichen Dienstes)

1.. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Zahl der gleichzei_
tig versicherten Personen.
Erhöht sich die Zahl der Versicherten und kommt dadurch ein niedrigerer
Beitrag in Betracht oder vermindert sich die Zahl der Versicherten und
kommt dadurch ein höherer Beitrag in Betracht, so wird die Berichtigung
ab dem Zeitpunkt der Veränderung vorgenommen.

2, Tarif für Erwachsene
Die Versicherung kann abgeschlossen werden für personen vom voll_
endeten 16. bis zum vollendeten 70. Lebensjahr. personen, die bei An_
tragstellung das 65. Lebensjahr vollendet haben, sind nur noch von Jahr
zu Jahr und zu einem um 20 % erhöhten Beitr.ag zu versichern, unter
der Voraussetzung, dass diese noch rüstig sind. Für personen ab dem
vollendeten 75. Lebensjahr kann eine bestehende Versicherung in der
Regel nicht zu den vereinbarten Bedingungen und Beiträgen fortgeführt
werden-

3. Tarif für Kinder
Die Versicherung kann abgeschlossen werden für Kinder ab Vollendung
der Geburl bis zum 16. Lebensjahr.

4. Tarif für Angehörige des öffenflichen Dienstes (öD)
Die Versicherung kann abgeschlossen werden für personen vom vollen_
deten 16. bis zum vollendeten 70. Lebensjahr. personen, die bei Antrag_
stellung das 65. Lebensjahr vollendet haben, sind nur noch von Jahr iu
Jahr und zu einem um Z0 "Ä erhöhten Beitrag zu versichern, unter der
Voraussetzung, dass diese noch rüstig sind.

Versicherbarer Pe rsonen kreis
Nach dieser Tarifart können versichert werden:
l. Alle Personen, die nach den Allgemeinen Kraftfahrzeug-Bedingungen
(AKB) für die Kraftfahrzeug-Haftpfl ichtversicherung Oie faiitgruppä B 

-
(Ou) beanspruchen können. Diese lautet auszugsweise:
(1 ) Für Versicherungsverträge in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und Fahr-
zeugvollversicherung von Kraftfahrzeugen, die zugelassen sind auf
1. K,örperschaften (ausgenommen Gebietskörperschaften), Anstalten
und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts;
2. juristische Personen des privatrechls, wenn sie im Hauptzweck Aufga-
ben wahrnehmen, die sonst der öffenflichen Hand obliegen würden, und
a) wenn an :hrem Grundkapital juristische personen des öffentlichen
Rechts mit mindestens 50 Prozent beteiligt sind oder
b) wenn sie Zuwendungen aus öffenilichen Haushalten zu mehr als der
Hälfte ihrer Haushaltsmittel erhalten (S 23 BHO oder die entsprechenden
haushaltsrechtlichen Vorschriften der Länder);
3. mildtätige und kirchliche Einrichtungen (SS 53, 54AO);
4. als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (S 52 AOj,
die im Hauptzweck der Gesundheitspflege und Fürsoige oder der Ju_
gend- und Altenpflege dienen oder die im Hauptzweck durch Förderung
der Wissenschaft, Kunst und Religion, der Erziehung oder der Volks_ unä
Berufsbildung dem Alrgemeinwohr auf materieilem, geistigem oder sitili-
chem Gebiet nutzen;
5. Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffenilichen Dienstes;
6. Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter der Gebietskörperschaflen
und der unter Ziffer 1 bis S genannten juristischen personen und Einrich_
tungen, sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegen-
de Tätigkeit für diese mindestens 50 prozent der normaren Arbeitizeit
beansprucht und sofern sie von ihnen besoldet oder enilohnt werden,
sowie die bei diesen juristischen personen und Einrichtungen in einem
anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden personen, ferner Berufs_
soldaten und Soldaten auf Zeil der Bundeswehr (nicht Wehr_ bzw. Zivil_
dienstpflichtige und freiwillige Helfer);
7. Beamte, Angestellte und Arbeiter überstaailicher oder zwischenstaafli-
cher Einrichtungen; für sie gilt das gleiche wie für die inZiffer 6 genannten
Beamten, Angestellten und Arbeiter, falls sie deutsche Staatsangehörige
sind und die Fahrzeuge dem deutschen Zulassungsverfahren unterlie_
gen;
8. Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffenilichen
Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen der Ziffer 6 oder 7 unmittelbar
vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurraubung erfüilt
haben und nicht anderweitig berufstätig sind, sowie nicht berufstätige
versorgungsberechtigte Wltwen / Witwer von Beamten, Richtern, AngL_
stellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr,
Pensionären und Rentnern,die jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzun-
gen der Ziffer 6, 7 oder 8 erfüllt haben;
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9. Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern,

Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und

Rentnern, die die Voraussetzungen der Ziffer 6, 7 oder 8 erfüllen. Voraus-
setzung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit

den vorher genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und

von ihnen unterhalten werden;
(2) Abweichend von Abs. 1 gelten die Beiträge der Tarifgruppe B auch

für Versicherungsverträge von Kraftfahrzeugen, die zugelassen sind auf:

a) juristische Personen und Einrichtungen, die die Voraussetzungen gem.

Nr. 1 , Ziffer '1 bis 5 zum 01.01 .94 erfüllt hatten, zum Zeitpunkt der Antrag-

stellung jedoch nicht mehr erfüllen, weil sie in ein privatwirtschaftliches

Unternehmen umgewandelt worden sind.

b) die in den Nr. 1, Ziffer 6,8 und I genannten Personen, wenn deren

Arbeitgeber (Dienstherr) zu den unter a) dieser Regelung genannten ju-

ristischen Personen oder Einrichtungen gehört. Die übrigen Vorschriften

über die Zuordnung zur Tarifgruppe B bleiben unberührt.

ll. Abweichend von den oben genannten Tarifbestimmungen der Kraft-

fahrzeug-Haftpfl ichtversicherung Ehepartner der unter Ziffer I genannten

Personen, auch wenn sie eruerbstätig sind'
Zu l.-ll.
Die Versicherungssummen des mitversicherten Ehepartners / Familien-

angehörigen dürfen nicht höher als die Versicherungssummen des Ver-

sicherungsnehmers sein. Sofern für diese Tarifart höhere Versicherungs-

summen gewünscht werden, richtet sich die Beitragsberechnung für die

übersteigenden Summenanteile nach der Tarifart - Erwachsene - mit den

entsprechenden Bestimmungen.

Besondere Bedingungen für den Fortfall der Berechtigung
zum Tarif für AngJtrtirige des Öffentlichen Dienstes (ÖD)

(BB Fortfall öo zoool
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit Berechtigung zum Tarif für

Angehörige des Öffentlichen Dienstes (ÖD) vereinbart. Bei Fortfall der

Beiechtigung zum Tarif für Angehörige des Öffentlichen Dienstes (ÖD)

gilt ergänzend zu den Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen
(AUB 2011):
1. Entfallen die Voraussetzungen der Berechtigung zum Tarif für Angehö-

rige des Öffentlichen Dienstes, gilt folgendes:
1.1 Scheiden Sie oder die versicherte Person aus dem öffentlichen Dienst

oder aus den Diensten der Sparkasse aus - Ruhestand gilt insoweit nicht

als Ausscheiden, so gewähren wir noch auf die Dauer von zwei Monaten

den vollen Versicherungsschutz.
1.2 Tritt ein Versicherungsfall nach dem Ablauf von zwei Monaten ein,

ohne dass inzwischen eine Einigung über den Mehrbeitrag erzielt worden

ist, so zahlen Sie den bisherigen Beitrag und wir reduzieren die Versiche-

rungssummen entsprechend.
2. Diese Regelung gilt auch für
2.1 lhren Ehepartner und sonstige,Familienangehörige, wenn Sie aus dem

öffentlichen Dienst oder aus den Diensten der Sparkasse ausscheiden,

2.2 für die sonstigen Familienangehörigen, auch dann, wenn sie nicht

mehr mit lhnen in häuslicher Gemeinschaft leben oder nicht mehr von

lhnen unterhalten oder wenn sie eruerbstätig werden'
3. Sie sind verpflichtet, uns von derartigen Anderungen der Vertrags'
grundlage zu unterrichten.

5. Besondere Bedingungen für die beitragsfreie Familien'
Vorsorgeversicherung in der Allgemeinen Unfallversicherung
(BB FamVors 2000)
Ergänzend zu Zifter 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen
(AUB 2011) leisten wir beitragsfrei für hinzukommende Familienangehö-

rige :

1, Voraussetzungen für die Leistungen
Sie heiraten oder Sie bekommen leibliche Kinder.

2. Art und Höhe der Leistungen
- Der hinzukommende Ehegatte ist ab dem Tag der Heirat,

- die hinzukommenden leiblichen Kinder sind ab dem Tag der Geburt für

drei Monate mit den Versicherungssummen von

Euro 50.000,- lnvalidität,
Euro 10.000,-Tod und

Euro 5.000,- Bergungskosten
versichert.

Zeigen Sie uns die Heirat oder die Geburt während der ersten drei Mona-

te an, verlängert sich der Versicherungsschutz um weitere drei Monate.

Bestehen bei uns mehrere Unfallversicherungen mit Familien-Vorsorge-

versicherung, können Sie Leistungen für hinzukommende Personen nur

aus einem dieser Verträge verlangen' Unberücksichtigt bleiben verein-

barte progressive lnvaliditätsstaffeln, Mehrleistungen im lnvaliditätsfall

oder zu Tiffer 2.1.2.2.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingun-
gen (AUB 2011) abweichende Gliedertaxen.
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3. Ausschluss der Dynamik :

Die unter Ziffer 2 genannten Versicherungssummen dieser Besonderen

Bedingung nehmen an einer für den Vertrag vereinbarten Erhöhung von

Leistung und Beitrag nicht teil.

E. Gruppen-Unfallversicherung
1. Die Beitragssätze richten sich nach der Zaf'l der gleichzeitig versicher-

ten Personen. Erhöht sich die Zahl der Versicherten und kommen da-

durch niedrigere Beitragssätze in Betracht, so werden sie für die neu hin-

zugetretenen Personen sofort, für die schon versicherten Personen vom

nächsten Beitragsfälligkeitstermin an zu Grunde gelegt. Vermindert sich

die Zahl der Versicherten und kommen dadurch höhere Beitragssätze in

Betracht, so sind diese vom nächsten Beitragsfälligkeitstermin an entspre-

chend der Zahl der dann noch versicherten Personen zu Grunde zu legen.

2. Die Versicherung kann abgeschlossen werden für Personen vom voll
endeten 16. bis zum vollendeten 70. Lebensjahr. Personen, die bei An-

tragstellung das 65. Lebensjahr vollendet haben, sind nur noch von Jahr

zu Jahr und zu einem um 2O o/o erhöhten Beitrag zu versichem. unter der

Voraussetzung, dass diese noch rüstig sind.

3. Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung
(ZB Gruppen-U V 2000)
Die Gruppen-Unfallversicherung kann mit oder ohne Angabe der Namen

der versicherten Personen abgeschlossen werden' Die vereinbarte Form

ergibt sich aus dem Vertrag.

1. Versicherungen ohne Namensangabe
1.1 Versicherungsschutz besteht für die Personen, die der im Vertrag be-

zeichneten Gruppe angehören.
l.2Diezuversichernden Personen sind von lhnen so zu bezeichnen und

zu erfassen, dass Zweifel über die Zugehörigkeit des Verletzten zu dem

versicherten Personenkreis nicht entstehen können.
'1 .3 Wir werden Sie am Ende eines jeden Versicherungsjahres auffordern,

uns innerhalb eines Monats die Anzahl der im zurückliegenden Zeitab-

schnitt versicherten Personen anzugeben. DieseAngabe muss nach Mo-

naten und nach dem höchsten Stand jeden Monats erfolgen. Eine Durch-

schnittsberechnung ist nicht zulässig. Sind mehrere Personengruppen

versichert, benötigen wir diese Angaben für jede Gruppe getrennt.

1.4 Aufgrund lhrer Angaben errechnen wir den zu zahlenden Beitrag für

den zurückliegenden Zeitabschnitt und Sie erhalten von uns eine Abrech-

nung.
1 -5 Der Versicherungsschutz der einzelnen versicherten Person erlischt'

wenn sie aus dem mit lhnen bestehenden Dienstverhältnis oder aus der

Vereinigung ausscheidet.

2. Versicherungen mit Namensangabe
2.1 Versicherungsschu2 besteht frir die namentllch genannten Personen.

2.2 Nicht versicherte Personen können Sie jederzeit zur Versicherung an-

melden, wenn Beruf oder Beschäftigung und die Versicherungssummen

die gleichen sind wie die der bereits Versicherten. Für die hinzukommen-

den Personen besteht VersicherungsschuE im vereinbarten Umfang ab

Eingang lhrerAnmeldung bei uns.
2.3 Personen in anderen Berufen oder mit anderer Beschäftigung oder

mit höheren Versicherungssummen sind erst versichert, nachdem Sie

sich mit uns über Versicherungssummen und Beitrag geeinigt haben.

2.4 Wir haben das Recht, die Versicherung des Einzelnen nach Risiko-

prüfung abzulehnen. Lehnen wir ab, erlischt der Versicherungsschutz ei-

nen Monat nach Abgabe unserer Erklärung.

2.5 Für versicherte Personen, die aus dem Vertrag ausscheiden sollen,

erlischt der Versicherungsschutz frühestens zu dem Zeitpunkt, in dem

uns lhre Anzeige zugeht.

3. Vertragsdauer
(Zusalzzu Ziffer 10AUB 2011)
3.1 Wir können den Versicherungsschutz der einzelnen versicherten Per-

son durch Mitteilung lhnen gegenüber beenden, wenn wir nach elnem

Unfall eine Leistung für sie erbracht haben oder gegen uns Klage auf eine

Leistung erhoben worden ist. Die Mitteilung muss lhnen innerhalb eines

Monats nach Leistung oder - im Falle eines Rechtsstreits - nach Klage-

rücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils zuge-

gangen sein. Der Versicherungsschutz erlischt einen Monat nach Zugang

der Mitteilung.
3.2 Der Versicherungsvertrag endet, wenn der Betrieb eingestellt oder die

Vereinigung aufgelöst wird. Ein Betriebsübergang ist keine Einstellung

des Betriebs.
3.3 Wir sind berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit einer Frist von

einem Monat zu kündigen, wenn über lhr Vermögen das lnsolvenzverfah-

ren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse

abgewiesen wird.
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F. Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit Direktan-
spruch der versicherten Person (BB Direktanspruch 2000)
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung gegen Unfälle, die einem an-
deren zustoßen (Fremdversicherung), abgeschlossen. Abweichend von
den Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen gilt folgendes:
1. Die versicherte Person kann Leistungen aus der Unfallversicherung
ohne lhre Zustimmung unmittelbar bei uns geltend machen. Wir leisten
direkt an die versicherte Person.
2. Sie als Versicherungsnehmer informieren jede versicherte Person über
den im Rahmen dieses Vertrages bestehenden Versicherungsschutz und
über diese Vereinbarung.
Erläuterungen: Mit diesen Besonderen Bedingungen, die die Unfallversi-
cherungsverträge der Aöeitgeber für seine Arbeitnehmer betreffen, wird
inZifrer l der versicherten Person ein unmittelbarerAnspruch gegen den
Versicherer eingeräumt. Damit wird unter Berücksichtigung des Erlasses
des Bundesministeriums der Finanzen vom 17.07.2000 erreicht, dass
zwar-die Beiträge zu versteuem sind, die Leistungen aber grundsätzlich

steuerfrei bleiben. Unberuhrt davon bleibt die Versteuerung von Renten-
zahlungen nrit ihrem Ertragsanteil. Soweit wie bisher der Arbeitgeber für
Cen Arbeitnehmer die Leistungen geltend machen soll, wäre dies über
eine entsprechende Vollmachtserteilung des Arbeitnehmers möglich. Da

der Aöeitnehmer in der Regel dte Unterlagen der Verträge, die derArbei!
geber zu seinen Gunsten abgeschlossen hat, nicht kennt, muss er über
diese Vereinbarung informiert werden, damit er in die Lage versetzt wird,
seine Rechte geltend zu machen. Diese lnformationspflicht wird in Ziffer
2 dem Arbeitgeber auferlegt.

G. Dynamik
Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit Zuwachs
von Leistung und Beitrag (Modell 1) (BB Zuwachsleistung 2000,
Modell 1)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, deren Summen
und Beitrag angepasst werden.
1. Wir erhöhen die Versicherungssummen jeweils um den Prozentsatz,
um den der Höchstbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung der An-
gestellten angehoben wird. Die Erhöhung erfolgt jeweils zum Beginn des
Versicherungsjahres, das dem Stichtag der Anhebung des Höchstbeitra-
ges folgt oder mit ihm übereinstimmt.
2. Dabei werden die Versicherungssummen wie folgt aufgerundet:
- für den lnvaliditäts- und Todesfall auf volle 500 EUR,
- für die Übergangsleistung auf volle 50 Euro,
- für Tagegeld, Krankenhausiagegeld und Genesungsgeld auf volle 0,50

Euro.
3. Die Versicherungssummen für die Leistungsarten
- Unfall-Rente
- Bergungskosten
- Kosmetische Operationen
nehmen an der Erhöhung nicht teil.
4. Die erhöhten Versicherungssummen gelten für alle nach dem Erhö-
hungstermin eintretenden Leistungsfälle.
5. Der Beitrag erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die Versicherungs-
summen.
6. Vor dem Erhöhungstermin erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung über
die Erhöhung. Die Erhöhung entfällt, wenn Sie ihr innerhalb von sechs
Wochen nach unserer Mitteilung schriftlich widersprechen. Auf die Frist
werden wir Sie hinweisen.
7. Sie und wir können diese Zuwachsvereinbarung auch für die gesamte

Restlaufueit des Vertrages widerrufen. Der Widerruf muss schriftlich spä-
testens drei Monate vor Ablauf des Versicherungsjahres erfolgen.

Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit
planmäßiger Erhöhung von Leistung und Beitrag (Modell 3)
(BB Zuwachsleistung 2000, Modell 3)
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, deren Summen
und Beitrag jährlich angepasst werden.
1, Wir erhöhen die Versicherungssummen jährlich um 5 Prozent zum Be-
ginn des Versicherungsjahres, und zwar erstmals zum Beginn des zwei-
ten Versicherungsjahres.
2. Dabei werden die Versicherungssummen wie folgt aufgerundet:
- für den lnvaliditäts- und Todesfall auf volle 500 EUR,
- für die Übergangsleistung auf volle 50 Euro,
- fürTagegeld, Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld aufvolle 0,50

Euro.
3. Die Versicherungssummen für die Leistungsarten
- Unfall-Rente
- Bergungskosten
- Kosmetische Operationen
nehmen an der Erhöhung nicht teil.
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4. Die erhöhten Versicherungssummen gelten für alle nach dem Erhö-
hungstermin eintretenden Leistungsfälle.
5. Der Beitrag erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die Versicherungs-
summen.
6. Vor dem Erhöhungstermin erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung über
die Erhöhung. Die Erhöhung entfällt, wenn Sie ihr innerhalb von sechs
Wochen nach unserer Mitteilung schriftlich widersprechen. Auf die Frist
werden wir Sie hinweisen.
7. Sie und wir können die Vereinbarung über die planmäßige Erhöhung
von Leistung und Beitrag auch für die gesamte Restlaufzeit des Vertrages

widerrufen. Der Widerruf muss schriftlich spätestens drei Monate vor Ab-
lauf des Versicherungsjahres erfolgen.

H, Progression
(Es gilt jeweils nur die Besondere Bedingung zu der vereinbarten pro'
gressiven lnvaliditätsstaffel)

1. Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit erhöhter
progressiver lnvaliditätsstaffel bis 350 Prozent
(BB Progression 2000 - 350 Prozent)
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit progressiver lnvaliditäts-

staffel vereinbart. Der lnvaliditätsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 3

der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 201 1 ) ermittelt.

Ziller 2.1AUB 2011 wird wie folgt ergänzt:
1. Fürjeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten lnvaliditätsgrad von

25 Prozent übersteigt, zahlen wir zusätzlich 2 Prozent aus der Versiche-

rungssumme.
2. Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten lnvaliditätsgrad von

50 Prozent übersteigt, zahlen wir zusätzlich weitere 2 Prozent aus der

Versicherungssumme.
Auf die Höhe der lnvaliditätsleistung wirkt sich diese Ergänzung im

Einzelnen wie folgt aus:

I
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2. Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit
besonders progressiver lnvaliditätsstaffel bis 500 prozent
(BB Progression 2000 - 500 Prozent)
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit progressiver lnvaliditäts-
staffel vereinbart. Der lnvaliditätsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Zifler 3
der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 201 1 ) ermittelt.
Ziffer 2.1 AUB 2011 wird wie folgt ergänzt:
1. Fürjeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten lnvaliditätsgrad von
25 Prozent übersteigt, zahlen wir zusätzlich
2 Prozent aus der Versicherungssumme.
2. Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten lnvaliditätsgrad
von 50 % übersteigt, zahlen wir zusätzlich weitere 5 Prozent aus der Ver-
s ich eru ng ss u m me.

Auf die Höhe der lnvaliditätsleistung wirkt sich diese Ergänzung im Ein-
zelnen wie folgt aus:

l, Besondere Bedingungen für Mehrleistungen bei einem
lnvaliditätsgrad ab 90 Prozent
(BB Mehrleistungen 2000)
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit Mehrleistungen bei lnvali-
dität vereinbart. Der lnvaliditätsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 3 der
Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 20'11 ) ermittelt.
ZifIer 2.1 AUB 2011 wird wie folgt ergänzt:
1. Wir zahlen die doppelte lnvaliditätsleistung, wenn folgende Vorausset-
zungen vorliegen:
- Der Unfall führ1 zu einem lnvaliditätsgrad von mindestens 90 %.
- Der Unfall hat sich vor Vollendung des 65. Lebensjahres der versicher-

ten Person ereignet.

Bedingungen und Tarifbestimmungen zur SorglosUnfallversicherung (BTU) 2011

2. Die Mehrleistung wird für jede versicherte person auf höchstens EUR
'150.000,- beschränkt. Laufen für die versicherte person bei uns weitere
Unfallversicherungen, so gilt der Höchstbetrag für alle Versicherungen
zusammen.

J, Besondere Bedingungen für die Versicherung der Kosten für
kosmetische Operationen in der Unfallversicherung
(BB KosmOp 2000)
Ergänzend zu Ziffet 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen
(AUB 2011) leisten wir Ersatz für Kosten unfallbedingter kosmetischer
Operationen.

1. Voraussetzungen für die Leistungen
Die versicherte Person hat sich nach einem unter den Vertrag fallenden
Unfall einer kosmetischen Operation untezogen,
Als kosmetische Operation gilt eine nach Abschluss der Heilbehandlung
durchgeführte ärztliche Behandlung mit dem Ziel. eine unfallbedingte Be-
einträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes der versicherten person
zu beheben.
1.2 Die kosmetische Operation erfolgt innerhalb vcn drei Jahren nach
dem Unfall, bei Unfällen Minderjähriger spätestens ',,cr Vollendung des
21. Lebensjahres.
1.3 Ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet oder besireitet seine Leis-
tungspflicht.

2. Art und Höhe der Leistungen
2.1 Wir leisten insgesamt bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe Ersatz für nachgewiesene
- Azthonorare und sonstige Operationskosten,
- notwendige Kosten für Unterbr;ngung und Verpflegung in einem Kran-

kenhaus.
- Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten, die durch einen unfallbe-

dingten Verlust oder Teilverlust von Schneide- und Eckzähnen entstan-
den sind.

3. Ausschluss der Dynamik
Die Versicherungssumme nimmt an einer für andere Leistungsarten ver-
einbarten Erhöhung von Leistung und Beitrag nicht teil.

K. Besondere Bedingungen für die Bemessung des lnvaliditätsgra-
des für Heilberufe
(BB Heilberufe 2000)
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit verbesserten Leistungen
im lnvaliditätsfall zu ZifIer 2.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Be-
dingungen (AUB 2011) vereinbart.
1. Abweichend von Ziffer 2.1 ,2.2.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-
Bedingungen (AUB 2011) gelten bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit
der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesorgane ausschließ-
lich die folgenden lnvaliditätsgrade:
Arm oder Hand im Handgelenk 100%
Daumen oder Zeigefinger 60 %
anderer Finger 20 %
Bein oder Fuß 7A %
große Zehe 8%
andere Zehe 3 %

Auge 8C 9'.

Gehör auf beiden Ohren 7C ",,'a

2. Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung der genannten Körper-
terle und Sinnesorgane gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Pro-
zentsaLes.

L. Besondere Bedingungen für den Einschluss von lnfektionen
in die Unfallversicherung
(BB lnfektionen 2000)

Für Unfallversicherungen von Arzteniinnen, Zahnärzten/innen,
Zahntechnikern/innen, Heilpraktikern/innen, Hebammen und
Entbindungspflegern, der Studenten/innen der Medizin und der
Zahnheilkunde, des Krankenpflegepersonals (Krankenschwester/
Krankenpfleger, Ki nderkrankenschwester/Ki nderkranken pfleger,
Krankenpflegehelfer/in) von Tierärzten/innen und Studenten/innen
der Tierheilkunde

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, die den Versiche-
rungsschutz ergänzend zu Ziff$ 5.2.4 der Allgemeinen Unfallversiche-
rungs-Bedingungen (AUB 2011) auf Gesundheitsschäden durch lnfekti-
onen erweitert-
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1. Voraussetzungen für die Leistung
1,1 Die versicherte Person hat sich in Ausübung ihrer im Vertrag genann_
ten berufl ichen Tätigkeit infiziert.
1.2 Aus
- der Krankengeschichte,
- dem Befund oder
- der Natur der Erkrankung
geht hervor, dass die Krankheitserreger auf eine der in Ziffer 1.3 bestimm-
ten Art in den Körper gelangt sind.
1.3 Die Krankheitserreger sind entweder
- durch eine Beschädigung der Haut, wobei mindestens die äußere

Hautschicht durchtrennt sein muss,
oder
- durch Einspritzen infektiöser Substanzen in Auge, Mund oder Nase in

den Körper gelangt.

Anhauchen, Anniesen oder Anhusten erfüllen den Tatbestand des Ein-
spritzens nicht. Versicherungsschutz besteht jedoch für Diphtherie und
Tuberkulose.

2. Erweiterter Schutz im lnvaliditätsfall
Abweichend von Ziffq 2.'1.1.1 AUB 2011 besteht auch dann noch An-
spruch auf lnvaliditätsleistung, wenn die infektionsbedingte lnvalidität
nach diesen Besonderen Bedingungen
- innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall eingetreten und
- innerhalb dieses Zeitraums von einem Arzt schriftlich festgestellt und

von lhnen innerhalb von weiteren drei Monaten bei uns geltend ge-
macht worden ist.

Für Unfallversicherungen von Chemikern und Desinfektoren
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, die den Versiche-
rungsschutz ergänzend zu Ziffer 5.2.4 der Allgemeinen Unfallversiche_
rungs-Bedingungen (AUB 2011) auf Gesundheitsschädigungen durch
lnfektionen erweitert.

1. VorausseEungen für die Leistung
1.1 Die versicherte Person hat sich in Ausübung rhrer im Vertrag genann-
ten beruflichen Tätigkeit infiziert.
1.2 Aus
- der Krankengeschichte,
- dem Befund oder
- der Natur der Erkrankung geht hervor, dass die Krankheitserreger auf

eine der in Ziffer 1 .3 bestimmten Art in den Körper gelangt sind.
1.3 Die Krankheitserreger sind entweder
- durch eine Beschädigung der Haut, wobei mindestens die äußere

Hautschicht durchtrennt sein muss,
oder
- durch plötzljches Eindringen infektiöser Substanzen in Auge, Mund

oder Nase in den Körper gelangt.
1.4 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Schädigungen,

die als Folge der berufsmäßigen Beschäftigung mit Chemikalien all-
mählich zu Stande kommen und Berufskrankheiten sind.

2. Erweiterter Schutz im lnvaliditätsfall
Abweichend von Ziffer 2.1.1.1 AUB 2011 besteht auch dann noch An-
spruch auf lnvaliditätsleistung, wenn die infektionsbedingte lnvalidität
nach diesen Besonderen Bedingungen
- innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall eingetreten und
- innerhalb dieses Zeitraums von einem Arzt schriftlich festgestellt und

von lhnen innerhalb von weiteren drei Monaten bei uns geltend ge-
macht worden ist.

H. Besondere Bedingungen für den Einschluss von
Gesundheitsschäden durch Röntgen. und Laserstrahlen
in die Unfallversicherung
(BB Röntgen- und Laserstrahlen 2000)
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, die den Versiche-
rungsschuE in folgendem Umfang auf Strahlenschäden erweitert:
1. Abweichend von Zifier 5.2.2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Be_
dingungen (AUB 2011) sind Gesundheitsschäden durch Röntgen- und
Laserstrahlen sowie künstlich erzeugte ultraviolette Strahlen mitversi_
chert.
2. Vom VersicherungsschuE ausgeschlossen sind Gesundheitsschäden,
die als Folge regelmäßigen Umgangs mit strahlenezeugenden Appara_
ten eintreten.

Bedingungen und Tarifbestimmungen zur SorglosUnfallversicherung (BTU) 2011

N. Besondere Bedingungen für die Versicherung gegen
außerberufliche Unfälle
(BB Außerberufliche Unfätle 2000)
Auf der Grundlage der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen
(AUB 2011) bieten wir Versicherungsschutz für außerberufliche Unfäile.
Zitfer 6.2 AUB 2011 gilt nicht.

1. Voraussetzungen für die Leistungen
1.1 Die versicherte Person steht in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis
und ist
- gesetzlich oder freiwillig durch eine gesetzliche Unfallversicherung ge-

gen Arbeitsunfälle oder
- nach den Versorgungsvorschriften für Beamte und Soldaten gegen

Dienstu nfälle vers iche rt.
1.2 Es handelt sich um einen außerberuflichen Unfall im Sinne der ge-
setzlichen U nfallversicherun g.
1.3 lm Zweifel ist die Entscheidung des Trägers der gesetzlichen Unfall-
versicherung bzw. der zuständigen Dienststelle maßgebend.

2. Ausgeschlossene Unfälle
Kein Versicherungsschutz besteht für Unfälle beim Sport, den die versj-
cherte Person gegen Entgelt betreibt.

3. Anderung der Voraussetzung für die Leistungen
3.1 Fällt die Voraussetzung nach Ziffer 1.1 dieser Bedingungen für län-
ger als zwei Monate fort, müssen Sie uns dies unvezüglich mitteilen.
Ab Fortfall der Voraussetzung hat die versicherte person zum bisherigen
Beitrag für zwei Monate Versicherungsschutz für berufliche und außer-
berufliche Unfälle. Nach Ablauf dieser zwei Monate bleibt der erweiterte
Versicherungsschutz bestehen. Es vermindern sich jedoch die Versiche-
rungssummen im Verhältnis des erforderlichen Beitrages zum bisherigen
Beitrag nach dem dann gültigen Tarif.
3.2 Liegt die Voraussetzung nach Zif'fer 1.1 dieser Bedingungen wieder
vor, führen wir auf lhren Wunsch den Vertrag als Unfallversicherung ge-
gen außerberufliche Unfälle mit dem bisherigen Beitrag bei entsprechend
erhöhten Versicherungssummen weiter.

O, Besondere Bedingungen für die Versicherung einer
Kurbeihilfe in der Unfallversicherung
(BB Kurbeihilfe 2000)
Ergänzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen
(AUB 2011)bieten wir entsprechend der nachfolgenden Regelung Versi-
cherungsschutz bei Kuraufenthalten:

1. Voraussetzungen für die Leistung
1.1 Die versicherte Person hat
- nach einem unter den Vertrag fallenden Unfall im Sinne von Ziffer 1

AUB 20,I1
- wegen der durch das Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheits_

schädigung oder deren Folgen
- innerhalb von drei Jahren, vom Unfalltage an gerechnet
- für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens drei Wochen

eine medizinisch notwendige Kur durchgeführt.
Diese Voraussetzungen werden von lhnen durch ein ärzfliches Attest
nachgewiesen.
1.2 Als Kur gilt nicht eine stationäre Behandlung, bei der die ärzfliche
Behandlung der Unfallfolgen im Vordergrund steht.

2, Höhe der Leistung
Die Kurbeihilfe wird in Höhe der im Versicherungsschein genannten Ver-
sicherungssumme einmal je Unfall gezahlt. Dabei wird Ziffer 3 AUB 201.1
berücksichtigt. Bestehen für die versicherte person bei unserer GeselF
schaft mehrere Unfallversicherungen, kann die vereinbarte Kurbeihilfe
nur aus einem dieser Verträge verlangt werden.

3. Ausschluss der Dynamik
Die Versicherungssumme nimmt an einer für andere Leistungsarten ver-
einbarten Erhöhung von Leistung und Beitrag nicht teil.

P. Besondere Bedingungen für die Versicherung des
passiven Kriegsrisikos in der Unfallversicherung
(BB Kriegsrisiko 2000)
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, die den Versiche-
rungsschutz für Unfälle durch Kriegsereignisse abweichend von Ziffer
5.1.3 der Allgemeinen Unfallversicherung-Bedingungen (AUB 2011) in
folgendem Umfang erweitert:

1. Voraussetzungen für die Leistung
1.1 Die versicherte Person hat durch Kriegsereignisse einen Unfall er-
litten.
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1.2 Sie gehört nicht zu den aktiven Teilnehmern am Krieg oder Bürger-
krieg. Aktiver Teilnehmer ist auch, wer auf Seiten der kriegführenden
Parteien zur Kriegsführung bestimmte Anlagen, Einrichtungen, Geräte,
Fahrzeuge, Waffen oder andere Malerialien anliefert, abtransportiert oder
sonst damit umgeht.

2. Enr\reiterter Schutz bei Terroranschlägen
Mitversichert sind Unfälle durch Terroranschläge in Zusammenhang mit

einem Krieg oder Bürgerkrieg, die außerhalb der Territorien der kriegfüh-

renden Parteien ausgeführt werden.

3. Leistungsausschlüsse
Vom Versicherungsschutz bleiben ausgeschlossen:
3.1 Unfälle durch ABC-Waffen (atomare, biologische oder chemische

Waffen),
3.2 Unfälle im Zusammenhang
- mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den Ländern

China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland

oder USA,
- mit einem Krieg oder Bürgerkrieg, wenn der Staat, in dem die versi-

cherte Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, als

kriegführende Partei beteiligt ist
oder
- wenn die Kriegsereignisse auf dem Gebiet dieses Staates stattflnden.

4. Beendigung des Versicherungsschutzes
Den Versicherungsschutz nach diesen Besonderen Bedingungen können

wir jederzeit mit einer Frist von sieben Tagen kündigen.

Q. Welche Leistungen werden verbesseft ?

1. Verlängerung der lnvaliditäts-Anmeldef rist
ln Abänderung von Ziffer 2.1 .1 .1 AUB 2011 wird die Frist zur Anmeldung

der lnvalidität auf 18 Monate - vom Unfalltag gerechnet - erueitert.

2. Verbesserte Gliedertaxe
Es gilt Ziffer 2.1.2.2.1 AUB 2011, soweit sich aus der folgenden Regelung

nichts anderes ergibt. ln Abweichung von oben genannter Regelung gel-

ten folgerrde neue lnvaliditätsgrade:

Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit
eines Armes bis oberhalb des Ellenbogens 70%
eines Armes unterhalb des Ellenbogens 70%
einer Hand 70%
eines Daumens 25%
eines Zeigefingers 16%
eines anderen Fingers 10%
eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels 65%
eines Beines bis unterhalb des Knies' 55%
eines Beines bis Mitte des Unterschenkels 50%
eines Fußes 50%
einer großen Zehe 3Yo

einer anderen Zehe 3%
einesAuges 55ok

des Gehörs aufeinem Ohr 35%

3. Doppelte Todesfallleistung für Vollwaisen
Besteht für beide Elternteile Unfallversicherungsschutz im Rahmen einer
Unfallversicherung auf der Grundlage der AUB 2011 und werden beide
versicherten Ehegatten durch dasselbe Unfallereignis getötet, so wird in

Abweichung von Ziffer 2.7.2 AUB 2011 an erb- oder bezugsberechtigte
minderjährige Kinder das Doppelte der je Elternteil vereinbarten Todes-
fallversicherungssumme ausgezahlt, höchstens jedoch 50.000 Euro je

Elternteil.

4. Berechnung des Mitwirkungsanteils erst ab 40%
Bei Miilvirkung eigener Krankheiten und Gebrechen an dem Unfallereig-
nis wird die Leistung in Abweichung von Ziffer 3 AUB 2011 erst dann
gekürzt, wenn derAnteil der Krankheit oder des Gebrechens mindestens
40% beträgt.

5. Wiedereinschluss von Bewusstseinsstörungen
ln Abweichung von Ziffer 5.1.1 AUB 2011 gelten als mitversichert Unfälle
infolge von Bewusstseinsstörungen,
- verursacht durch die Einnahme äztlich verordneter Medikamente oder
- verursacht durch Schlaganfälle. Herzinfarkt, epileptische Anfälle oder

andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper des Versicherten ergrei-
fen.

Bedingungen und Tarifbestimmungen zur SorglosUnfallversicherung (BTU) 2011

Die unmittelbaren Gesundheitsschäden durch den Herzinfarkt oder den
Schlaganfall selbst bleiben von der Leistungspflicht ausgeschlossen.

6. Mitversicherung von lnfektionen durch Hautverletzungen und
lnjektionen
6.1 ln Abweichung von Ziffer 5.2.4 AUB 2011 erstreckt sich der Versi-

cherungsschutz auch auf lnfektionen, bei denen aus der Krankheitsge-
schichte, dem Befund oder der Natur der Erkrankung hervorgeht, dass

die Krankheitserreger durch eine Beschädigung der Haut, wobei mindes-

tens die äußere Hautschicht durchtrennt sein muss, oder durch lnjektion
infektiöser Substanzen in Auge, Mund oder Nase in den Körper gelangt

sind. Zu den mitversicherten lnfektionen gehören daher beispielhaft ins-

besondere:
die durch Zeckenbiss verursachte Borreliose oder FSME
die durch Mückensiich übertragene Malaria
das durch Läusebiss übe(ragene Fleckfieber
das durch Mückenstich übertragene Gelbfieber
die durch die Tsetsefliege übertragene Schlafkrankheit
die durch lnsektenbiss oder durch von Hunden oder Katzen verursachte

Kratzwunden übertragene Hasenpest ( Tularämie )
die durch das Eindringen von Fremdkörpern unter die Haut verursachte

Tetanus-Erkrankung.
6.2 Voraussetzung für Leistungen nach Zeckenbiss
Bei den Leistungsarten
Invaliditätsleistung
Unfall-Rente
Überg angsleistung
Todesfallleistung
beginnen die dort genannten Fristen nicht mit dem Unfall ( Zeckenbiss ),

sondern erst mit der erstmaligen Diagnose durch einen Arzt.

Abweichend von Ziffer 9.3 und 9.4 gilt Folgendes :

VorAbschluss des Heilverfahrens kann eine lnvaliditätsleistung innerhalb

eines Jahres seit der erstmaligen Diagnose der lnfektion durch einen

Arzt nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht

werden. Sie und wir sind berechtigt, den Grad der lnvalidität jährlich,

Iängstens bis zu drei Jahren nach der erstmaligen Diagnose der lnfektion

durch einen Arzt, erneui ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur
Vollendung des 1 4. Lebensjahres verlängert sich die Frist auf fÜnf Jahre.

5.3 lnfektion durch Schutzimpfungen
Einer versicherten lnjektion gleichgestellt sind Schutzimpfungen ge-

gen lnfektionen. Die EMeiterung des Versicherungsschutzes auf durch

Schutzimpfungen hervorgerufene lnfektionen beschränkt sich auf die

Leistungsarten lnvalidität und Tod gemäß den Bestimmungen der Zifiern

2.1 und2.7 AUB2011

7. Nährungsmittelvergift ungen
ln Abänderung von Ziffer 5.2.5 AUB 20'11 sind die Folgen von Nahrungs-
rnittelvergift ungen mitversichert,

8. Rooming-ln
Befindet sich das versicherte Kind nach einem Unfall im Sinne der Zif-
fer 1.3 Al,.1B 2C11. cer sich vor Vollendung des 12. Lebensjahres ereig-
net hat. in medizinisch nohvendiger vollstationärer Heilbehandlung und

übernachtet ein Ezleidngsberechtlg:er m:i ien: Kind im Krankenhaus
(Rooming-ln;, sc .,/ird pro loernachtung ein pauschaler Kostenzuschuss
in folgender Höhe gezahlt
1.-10, Übernachlung:
ab der 11. Übemachtung

30.C0 Euro
15.00 Euro

längsiens jedoch für die Dauer vcn 3C Kalendertagen.

9. Verbesserte Familienvorsorgeversicherung
ln Erweiterung zu Teil D. Ziffer 5 AUB 2011 gilt:

Erhalten wir innerhalb von drei Monaten ab Geburt einen Antrag auf Un-

fallversicherung für lhr Kind, besteht Versicherungsschutz mit den bean-

tragten Versicherungssummen ohne Beitrag bis zum vollendeten ersten

Lebensjahr.


